
 
 
KRAKI - Beiträge/Monat & Kosten gültig ab 1.9.2019 
 
(Der Halbtagestarif gilt bis 13.00 Uhr) 
 

 Halbtags bis 13 Uhr ganztags 

Krippe 2 Tage/Woche (1-3 Jahre)   81,-- 121,-- 

Krippe 3 Tage/Woche (1-3 Jahre) 113,-- 172,-- 

Krippe 4 Tage/Woche (1-3 Jahre) 138,-- 216,-- 

Krippe 5 Tage/Woche (1-3 Jahre) 164,-- 257,-- 

Kindergarten 5 Tage/Woche (3-4 Jahre) 132,-- 192,-- 

Kindergarten 5 Tage/Woche (4-6 Jahre)   87,-- 147,-- 

 
Nachmittagsbetreuung  
Wenn weniger Nachmittage als Vormittage gebucht werden, gilt der Vormittags-Halbtagstarif für 
die Anzahl der Vormittage und die Nachmittagspauschale für die gebuchten Nachmittage. 
 
Bsp: 1 Kindergartenkind mit 5 Jahren kommt 5x Vormittag/Woche und Di und Do Nachmittag, 
dann werden 87,-- + 30,--/Monat in Rechnung gestellt. 
 

Preise Nachmittage Kinderkrippe Kindergarten 

0 Nachmittage/Woche siehe Halbtagspreis  siehe Halbtagspreis  

1 Nachmittag/Woche VM-Tarif zzgl. 20,-- VM-Tarif zzgl. 15,-- 

2 Nachmittage/Woche VM-Tarif zzgl. 40,-- VM-Tarif zzgl. 30,-- 

3 Nachmittage/Woche VM-Tarif zzgl. 60,-- VM-Tarif zzgl. 45,-- 

4 Nachmittage/Woche VM-Tarif zzgl. 80,-- VM-Tarif zzgl. 60,-- 

5 Nachmittage/Woche siehe Ganztagspreis siehe Ganztagspreis 
   

 
 
Einzeln dazu gebuchte Nachmittage werden wie bisher mit 8,--/Nachmittag in Rechnung gestellt. 
Einzeln dazu gebuchte Tage werden mit 10,--/Tag in Rechnung gestellt. 
 
Kosten für Verpflegung: 
Die  Verpflegung  wird im Nachhinein nach Anwesenheit in Rechnung gestellt (2,--/Mittagstisch; 
1,--/Jause).  
Einschreibgebühr einmalig: 29,-- 
 
Abrechnungsmodalitäten: 
Die Monatsbeiträge & Kosten für das Essen werden 12 x jährlich in Rechnung gestellt und per Sepa-
Lastschrift vom Konto abgebucht (außer bei Freistellung im Monat August – dann wird der 
Monatsbeitrag nur 11 x in Rechnung gestellt). 
 
Rückerstattung & Steuerersparnis: 
Schwazer Kinder erhalten von der Stadt Schwaz 10% der Grundgebühr rückerstattet.  
Außerdem können Kinderbetreuungskosten beim Steuerausgleich geltend gemacht werden (bitte 
erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater). 


